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MELCHIOR - ABSCHIEBUNGSHAFT - KOMMENTAR 
ANHANG: Entscheidungen im Volltext 

OLG Frankfurt/M 
Beschluss vom 12. August 2003 
- 20 W 255/03 - 

Zur mündlichen Anhörung in der Beschwerdeinstanz und zur Ersatzpapierbeschaffung bei indischen Staatsangehörigen 

Zitierweise: OLG Frankfurt/M vom 12. August 2003 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang 

Zum Verfahrensgang 

Der Betroffene (ein indischer Staatsangehöriger ohne Identitätsnachweis) wurde nach Abschluß des Flughafenasylverfahrens am 22.05.2003 in Zu-rückweisungshaft genommen. Die zunächst für die Zeit bis zum 21.06.2003 angeordnete Haft wurde (nachdem eine begleitete Rückführung vom 08.06.2003 in Banglore/Indien gescheitert war) durch Beschluss des AG Darmstadt vom 20.06.2003 um 3 Monate verlängert. Die Beschwerde des Betroffenen gegen die Verlängerungsentscheidung hat das LG Darmstadt durch Beschluss vom 14.07.2003 zurückgewiesen. Einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat das Landgericht verneint, weil nach einer Auskunft der hessischen Zentralen Ausländerbehörde II vom 31.01. 2003 auch bei fehlendem Identitätsnachweis eine Passbeschaffung etwa in 10 % aller Fälle innerhalb von 6 Monaten erfolgreich sei. Auf die weitere Be-schwerde des Betroffenen hat das OLG Frankfurt/M durch Beschluss vom 12.08.2003 (Wortlaut nachstehend) den Beschluss des Landgerichts auf-gehoben und die Sache zurückverwiesen. Das LG Darmstadt hat daraufhin mit Beschluss vom 19.08.2003 den Beschluss des AG Darmstadt vom 20.06.2003 aufgehoben,  den Haftverlängerungsantrag zurückgewiesen und zur Begründung u.a. ausgeführt, dass die Anordnung der Haft gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße; es lägen zwar auf Grund der Erfahrungen des Antragstellers Anhaltspunkte dafür vor, dass der Betroffene innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten mit einer 10%-igen Wahrschein-lichkeit abgeschoben werden könne; dies reiche aber nach der Entscheidung des OLG alleine nicht für die Annahme aus, dass eine Abschiebung innerhalb von 6 Monaten gewährleistet sei. Von einer Auslagenerstattung zu Gunsten des Betroffenen hat das LG abgesehen, weil auf Grund der bisherigen Recht-sprechung der Kammer begründeter Anlass zur Stellung des vorliegenden Antrags bestanden habe. Außerdem enthält die Entscheidung den Hinweis, dass der Beschluss erst nach Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam werde und der Antragsteller die Entlassung des Betroffenen bei Rechtskraft dieser Entscheidung zu veranlassen habe. Dieser Beschluss wurde nicht erneut angefochten. Nach Mitteilung des Verfahrensbevollmächtigten des Betrof-fenen hat der BGS die Rechtmittelfrist voll ausgeschöpft, so dass die Entlassung des Betroffenen 14 Tage nach dem Beschluss des Landgerichts erfolgte.   
Wortlaut der Entscheidung 

20 W 255/03 
26 T 111/03 
LG Darmstadt 
272 XIV 91/03 
AG Darmstadt 

OBERLANDESGERICHT FRANKFURT
BESCHLUSS
In dem Freiheitsentziehungsverfahren 
............................................................... 
hat der 20. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss des Landgerichts Darmstadt - 26. Zivilkammer - vom 14. Juli 2003 am 12. August 2003 beschlossen: 

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben. 
Die Sache wird zur neuen Prüfung und Entscheidung an das Landgericht zurückverwiesen. 

Gründe: 

Die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen, der sich seit dem 22. Mai 2003, in Zurückweisungshaft/Sicherungshaft be-findet, ist zulässig und hat in der Sache in dem aus der Be-schlussformel ersichtlichen Umfang Erfolg. 

Nach der einhelligen obergerichtlichen Rechtsprechung darf das 
Erstbeschwerdegericht im Abschiebungshaftverfahren nur in seltenen Ausnahmefällen von der persönlichen mündlichen Anhörung des betroffenen Ausländers absehen. Ein solcher Ausnahmefall ist hier schon deshalb nicht gegeben, weil beide Verfahrensbevollmächtigten ausdrücklich um eine mündliche Anhörung nachgesucht haben und der Betroffene die Möglichkeit haben muss, in Anwesenheit eines Verfahrensbevollmächtigten Angaben zur Sache zu machen. Dessen ungeachtet ist für den Senat nicht ersichtlich, worauf sich die Annahme des Landgerichts gründet, der Betroffene sei von dem Amtsgericht Frankfurt am Main und dem Amtsgericht Darmstadt ausführlich angehört worden. Das Protokoll der Anhörung durch den Abschiebungs-haftrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main befindet sich nicht bei den Akten. Das Protokoll über die Anhörung vor dem Amts-gericht Darmstadt (Bl. 23, 24 d.A.) besteht hinsichtlich der Anga-ben des Betroffenen aus wenigen Sätzen. 

Nach Auffassung des Senats hat der Betroffene auch Anspruch darauf, durch das Landgericht zu den Unterstellungen des Antragstellers (Bl. 4. d.A.), zu der Annahme des Amtsgerichts (Bl. 26 d.A.) und den Schlussfolgerungen des Landgerichts über den Verbleib der Einreisepapiere Stellung zu nehmen. Erst wenn die Umstände der Einreise aufgeklärt sind, lässt sich in der für das Freiheitsentziehungsverfahren erforderlichen Sicherheit beurtei-len, ob die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Satz 4 AusIG gege-ben sind oder nicht. 

Im übrigen weist der Senat darauf hin, dass aus der nach Annahme des Landgerichts vor dem Amtsgericht Frankfurt am Main abgegebenen Erklärung des Betroffenen, er wolle unter keinen Umständen freiwillig ausreisen, ohne weiteres noch keine Rückschlüsse auf sein Verhalten bei einer zwangsweisen Ausreise (Abschiebung/Zurückweisung) gezogen werden können. 

Aufklärungsbedarf besteht auch hinsichtlich des Vertrags des An-tragstellers, der Betroffene habe ihm gegenüber angegeben, sich von 1989 bis 1991 in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten zu haben. 

Schließlich wird das Landgericht erneut zu prüfen haben, welche konkreten Aussichten dafür bestehen, dass der Betroffene innerhalb von 6 Monaten abgeschoben werden kann. Die bloße Annahme, in 10 % der Fälle sei bei fehlendem Identitätsnachweis bei indischen Staatsangehörigen eine Passbeschaffung innerhalb von 6 Monaten erfolgreich, reicht nach Auffassung des Senats al-lein nicht für die Annahme aus, dass die Abschiebung des Betroffenen innerhalb von 6 Monaten gewährleistet ist.
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